
Betr.: Gem. Stäbelow, 1. Änderung der Innenbereichssatzung Bliesekow (Entwurf v. 25.05./16.06.2021)  
Übersicht zur Beteiligung der Behörden/TöB gem. § 13 (2) BauGB 

 
Nr.     Anschrift Versand 

der Un-
terlagen 
am ... 

Anzahl 
der 
aus-
gegeb. 
Expl. 

Rücklauf 
vom ... 

Bedenken,  
Anregungen, Hinweise  
 

Berücksichtigung 

1. Amt f. Raumordnung und Landespla-
nung  

Region Rostock 
Doberaner-Straße 114,  
18057 Rostock 

poststelle@afrlrr.mv-regierung.de 

18.08.21 1 @ 
 

14.09.21 Zustimmung (ROK-Nr. 2_044/21) 

12. StALU Mittleres Mecklenburg  
E.-Schlesinger-Str. 35 
18059 Rostock  

poststelle@stalumm.mv-regierung.de 

18.08.21 1 @ 
 

13.09.21 -keine Bedenken Immissions-
schutz, Abfallrecht 
-Hinweis auf WEA nördl./östl. 

vollständig berücksichtigt 
16. Landkreis Rostock 

Amt für Kreisentwicklung 
    August-Bebel-Str. 3 
   18209 Bad Doberan 
bauleitplanung@lkros.de 

18.08.21 2 @ 
 

20.09.21 
 
 
 
 
 
 
 
30.09.21 
(Fristüber-
schrei-
tung) 

- Bodendenkmale 
- Sichtverhältnisse Verkehr 
-  Baumschutz 
- Ausgleichsbilanzierung 
- keine wasserrechtl. Bedenken / 
vollbiol.KKA 
-keine Immissionsschutz-/Boden-
schutzbedenken 
-Verfahrenshinweis Bekanntma-
chungs- und Auslegungsfehler 
- Empfehlung Bauhöhenfestset-
zung 

teilweise berücksichtigt 
18. E.DIS Netz GmbH  

Regionalbereich Nord-Mecklenburg 
    Am Stellwerk 12 
    18233 Neubukow 
Planauskunft_N@e-dis.de 

18.08.21  @ 24.09.21 - Keine Bedenken 
-  Leitungsauskunft 
- allg. Kabelschutzhinweise 

vollständig berücksichtigt 

20. Stadtwerke Rostock AG  
    PF 15 11 33 
    18063 Rostock 
unternehmen@swrag.de 

18.08.21  @ 07.09.21 - Keine Bedenken 
- allg. Leitungsauskunft 
- Schutzanweisungen für Erdgas-
anlagen 

vollständig berücksichtigt 
21 WBV „Warnow Beke“ 

Neukirchener Weg 27 
18246 Jürgenshagen 

WBV_Warnow-Beke@t-online.de 

01.10.21  @ 01.10.21 - Gewässer 2. Ordnung 2LV34-R 
  Sicherung Unterhaltungsstreifen 

vollständig berücksichtigt 

22. Warnow Wasser- und Abwasserverband 
    Carl-Hopp-Straße 1 
    18069 Rostock 
post@wwav.de 

18.08.21  @ 07.09.21 - keine Einwände 
- vorhabenbezogener / priv. TW-
Anschlussantrag 

vollständig berücksichtigt 
23. Nordwasser GmbH 

    Carl-Hopp-Str. 1 
    18069 Rostock 
info@nordwasser.de 

18.08.21  @ - - 

30. Industrie- und Handelskammer Rostock 
    Ernst-Barlach-Str. 1-3 
    18055 Rostock     
info@rostock.ihk.de 

18.08.21  @ 16.09.21 - Zustimmung 

 

mailto:bauleitplanung@lkros.de
mailto:WBV_Warnow-Beke@t-online.de
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12. StALU Mittleres Mecklenburg 13.09.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Für allgemeine Informationszwecke wurden das landesplan. Windeignungsgebiet Nr. 113 (Stäbe-
low) mit 7 WEA und die mitgeteilten, nach dem BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlagen in 
einem Umkreis von ca. 1 m um den Änderungsbereich in die Begründung zur 1. Änderung der 
Innenbereichssatzung aufgenommen (Pkt. 3).  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Die Satzungsänderung dient der Sicherung der Betriebsnachfolge eines örtlichen Landwirtschafts-
betriebes und betrifft Flächen, die von diesem bewirtschaftet werden. Der Flächenentzug erfolgt 
auf Antrag des Landwirtes und ist nach Lage und Umfang mit diesem abgestimmt. Die Erreichbar-
keit landw. Flächen wird durch die Satzungsänderung nicht beeinträchtigt. 

Die Anregungen wurden vollständig berücksichtigt. 
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16. Landkreis Rostock  20.09.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

Denkmalschutz: 

 

 

  

 

 
Straßenbau und Verkehr: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mitgeteilten Bodendenkmale berühren den mit der 1. Satzungsänderung vorgesehenen Ab-
rundungsbereich nicht. Sie liegen z.T (Nr. 1, 14) innerhalb des faktischen Innenbereichs, der mit 
der Innenbereichssatzung v. 07.03.2018 klargestellt wurde, und i. Ü. auf angrenzenden Flächen. 
Der von Bodendenkmalen berührte „Klarstellungsbereich“ ist nicht Gegenstand dieser Satzungs-
änderung und eröffnet gem. § 34 (5) S. 2, 3 BauGB auch keine Ermächtigung für Festsetzungen 
oder nachrichtl. Übernahmen von Denkmalen. In Bezug auf den Schutz der Bodendenkmale be-
steht hierfür auch kein Erfordernis, weil dieser mit einem entsprechenden Genehmigungsvorbehalt 
in § 7 DSchG M-V abschließend geregelt ist und die Innenbereichssatzung keine Auswirkungen auf 
die Anwendung des DSchG M-V entfaltet. Für die Erkennbarkeit der denkmalrechtl. Genehmi-
gungsbedürftigkeit von Vorhaben, die bekannte Bodendenkmale berühren, wäre allerdings Vo-
raussetzung, dass die Bodendenmale hinreichend bekannt und entsprechend nach § 5 DSchG M-
V in die Denkmallisten eingetragen werden. Dies ist Aufgabe der Denkmalschutzbehörden. Die 
Gemeinde übernimmt hierfür mangels Zuständigkeit und mangels Rechtsermächtigung für den 
konkreten Fall der Innenbereichssatzung keine Stellvertreterfunktion. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er berührt keine Regelungsinhalte der Satzung und hat 
auf diese deshalb keine Auswirkungen. 
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16. Landkreis Rostock  20.09.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 
Naturschutz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 1.: Im Änderungsbereich befinden sich 1 Ahorn (StU 112cm) auf dem Flst. 54, ca. 2 m westlich 
der Fahrbahn Kastanienstraße sowie 1 Ahorn (StU 125) und 1 Silberpappel (StU 317) auf dem Flst. 
221/1 jwls. ca. 1 m neben der Fahrbahn der Kastanienstraße, die aufgrund der 1. Änderung der 
Innenbereichssatzung ihren derzeitigen Schutzstatus nach § 18 (1) NatSchAG verlieren, falls die 
betroffene Fläche künftig als Hausgarten genutzt würde. Ein weiterer Baum auf dem Flst. 221/1 
(Kastanie, StU 76) ist nicht gesetzlich geschützt. Angrenzend an den Änderungsbereich befinden 
sich noch 6 Eschen an der Nordgrenze des Flst. 2/1, das zu dem bebauten Grundstück Kasta-
nienstr. 21 gehört. Diese Bäume bleiben von der Satzung unberührt. 
Um potenzielle Eingriffe in die Natur zu minimieren, werden die beiden Feldahorne in der Satzung 
mit einem Erhaltungsgebot gesichert, das den u.U. verlorengehenden gesetzlichen Schutz ersetzt. 
Für die Silberpappel ist eine Erhaltung nach Alter und Habitus des Baums und auch aus natur-
schutzfachlichen Gründen (vgl.§ 18 (1) Nr. 3 NatSchAG) nicht zweckmäßig. Ihre Erhaltung würde 
wg. der ausladenden Krone und bestehender Totholzanteile absehbar auch zu einem Konflikt mit 
der zugelassenen Bebauung des Grundstücks führen und ist planerisch deshalb abzulehnen. Von 
der Festsetzung eines Erhaltungsgebotes wird hier deshalb abgesehen. Der bisher bestehende 
Schutz wird deshalb nicht in die Satzung übernommen und der Baum als „zu fällen“ gekennzeich-
net. 

Zu 2.: Die Anregung ist berücksichtigt. Die Hecke wird als gestalterisches Element zum Zwecke 
der Einbindung des neuen Siedlungsrandes in die umgebende Feldflur verbindlich festgesetzt (vgl. 
Änderungssatzung, TF 2 / Planbegründung Pkt. 6.2). Die Anpflanzung auf insg. 150 m² entspricht 
den Empfehlungen gem. Nr. 6.31 der HzE 2018 und dient dem Ausgleich des zugelassenen Ein-
griffs in das Landschaftsbild. 

Zu 3.: Wg. offensichtlicher Geringfügigkeit wird von einer Berechnung des naturschutzrechtl. Ein-
griffs abgesehen. Denn eine Ausgleichspflicht besteht gem. § 1a (3) BauGB nur für Eingriffe, die 
erheblich sind. Dies ist hier nicht der Fall – vgl. Planbegründung, Pkt. 6.2). 

Zu 4.: Über die Belange des Landschaftsbildes hinaus (s.o., zu Nr. 3) ist ein Ausgleich ist nicht 
erforderlich – vgl. Planbegründung Pkt. 6.2. Die Eigenschaften einer zum Ausgleich bestimmten 
Maßnahme legt die Gemeinde in eigener Zuständigkeit fest. Die Anwendung der Hinweise zur 
Eingriffsregelung liegt im Ermessen der Gemeinde; ihre verpflichtende Wirkung geht über eine 
interne Verwaltungsanweisung nicht hinaus. De Anregung wird deshalb nicht gefolgt. 
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16. Landkreis Rostock  20.09.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 
Wasserwirtschaft: 

 
 
Bodenschutz: 

 
 
Immissionsschutz: 

 

 
 
Die erschließungstechnischen Hinweise und der wasserrechtliche Erlaubnisvorbehalt zur Errich-
tung von Kleinkläranlagen wird zur Kenntnis genommen und wurde in der Planbegründung ergänzt 
(Pkt. 4). 
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16. Landkreis Rostock  30.09.201 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 
 

Die Stellungnahme v. 30.09.2021 ist nach Fristablauf (20.09.2021) eingegangen und kann entspr. 
§ 4a (6) BauGB unberücksichtigt bleiben, soweit ihr Inhalt der Gemeinde nicht bereits bekannt war 
oder hätte bekannt sein müssen und soweit der Inhalt ohne Bedeutung für die Rechtmäßigkeit der 
Satzung ist. Der Hinweis auf mögliche Konflikte mit der geschützten Baumreihe (§ 19 NatSchAG 
M-V) ist als allgemeingesetzliche Vorschrift trotz der Fristüberschreitung im Aufstellungsverfahren 
zu beachten.  

Zu 1.: Die Verpflichtung zur Veröffentlichung in einem zentralen Internetportal des s Landes bezieht 
sich auf Bekanntmachungen und Auslegungsunterlagen nach § 3 (2) BauGB. Vorliegend hat die 
Gemeinde eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 13 (2) BauGB in der Form einer Einsichtnahme-
möglichkeit durchgeführt, die von der vg. Verpflichtung nicht erfasst wird.     

 

 

   

Im Allgemeinen  und so auch im Einführungserlass des Landes M-V zur BauGB-Novelle 2017 wird 
für die notwendigen Verfahrensvermerke lediglich die Bestätigung der Planausfertigung, der In-
kraftsetzung und der katasterlichen Richtigkeit angegeben. Alle sonstigen Angaben dienen der 
Vereinfachung von sonstigen Informationsbedürfnissen, sind für die Gebrauchsfähigkeit der Pla-
nurkunde aber ohne Bedeutung. Sie können bei Bedarf den Verfahrensunterlagen entnommen 
werden. Von einer Ergänzung der Verfahrensvermerke wird deshalb abgesehen. 

Der Bürgermeister nimmt die Beurkundung der Verfahrensvermerke nach Abschluss des Aufstel-
lungs-/Änderungsverfahrens vor. 

Zu 2.: Die Anregung unterliegt der o.a. Präklusion. 
Die angeregten Festsetzung nach § 34 (5) BauGB sind entbehrlich, weil die Bauhöhe oder die 
überbaubare Grundstücksfläche anhand der Umgebungsbebauung aufgrund des Einfügungsge-
botes nach § 34 (1) BauGB zu bestimmen sind. 
 
 
Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. 
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18. E.DIS Netz GmbH 24.09.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

gegen die o.g. Planung bestehen unserseits keine Bedenken. 
Wir weisen darauf hin, dass diese Eintragungen nur zu Ihrer Information bestimmt 
sind und keine Einweisung darstellen. 
Zu unseren vorhandenen elektrischen Betriebsmitteln sind grundsätzlich Abstände 
nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0101 einzuhalten. Vorhandene und in Betrieb 
befindliche Kabel dürfen weder freigelegt noch überbaut werden. Zur Gewährleis-
tung der geforderten Mindesteingrabetiefen sind Abtragungen der Oberfläche 
nicht zulässig. In Kabelnähe ist Handschachtung erforderlich. Bitte beachten Sie, 
dass rechtzeitig vor Beginn eventueller Bauarbeiten eine Einweisung durch den 
Meisterbereich Tel.-Nr.: 03821 701220 erfolgen muss. 
Sollte eine Umverlegung von Anlagen erforderlich werden, erbitten wir einen recht-
zeitigen Antrag, aus welchem die Baugrenzen ersichtlich sind. Auf dieser Grund-
lage werden wir dem Antragsteller ein Angebot für die Umverlegung unserer An-
lagen unterbreiten. 
Über den nachfolgenden Link haben Sie direkten Zugriff auf die Dokumente zu 
Ihrem Auskunftsfall 0319940: 
https://meine-planauskunft.de:443/LineRegister/extClient?theme=edis&requestnumber=0319940 
 

 

Der Leitungsauskunft war zu entnehmen, dass Anlagen des Versorgungsbetriebes (Straßenbe-
leuchtung, Niederspannung-Stromverteilung) entlang der Ostseite der Kastanienstraße verlaufen 
und sich im Änderungsbereich selbst keine Stromversorgungsanlagen befinden, für die ein Umver-
legungserfordernis entstehen könnte 

 

Die Anregungen wurden vollständig berücksichtigt. 

https://meine-planauskunft.de/LineRegister/extClient?theme=edis&requestnumber=0319940


Amt Warnow West, Bauverwaltung 1. Änderung der Innenbereichssatzung Bliesekow Anlage 1 zum Beschluss vom .............  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 25.05./16.06.2021 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 7 

20. Stadtwerke Rostock AG 07.09.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 

 

 

Der Leitungsauskunft war zu entnehmen, dass der Änderungsbereich (Flst.221/1) nicht von Anla-
gen der Stadtwerke berührt wird.  Gas-Versorgungsleitungen verlaufen entlang der Ostseite der 
Kastanienstraße, so daß aus der mit der Satzungsänderung zugelassenen Zusatzbebauung keine 
Konflikte zu erwarten sind. 

 

Die Anregungen wurden vollständig berücksichtigt. 
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21. Wasser- und Bodenverband  01.10.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 

Der Graben einschließlich eines beidseitigen 5m-Unterhaltungsstreifens wurde nach den Ergeb-
nissen des (vorläufigen) Neuaufteilungsplans im BOV Dummerstorf in der Satzung berücksichtigt.  

Die Hinweise für den Falleiner beabsichtigten Einleitung von Niederschlagswasser wurdenin der 
Planbegründung (Pkt. 4) ergänzt. 

 

Die Anregungen wurden vollständig berücksichtigt. 
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22. Warnow Wasser- und Abwasserverband  07.09.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 

 

 

 

Die Versorgungs-/Anschlusssituation wurde in der Planbegründung ergänzend dargelegt (Pkt. 
4). Auf das Fehlen einer zentralen Schmutz- und Regenwasserkanalisation wurde dabei hin-
gewiesen. 

 

Die Anregungen wurden vollständig berücksichtigt. 
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